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§ 62 BVergGVS 2012 Beurteilung der
beruflichen Zuverlässigkeit

 BVergGVS 2012 - Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.02.2026

1. (1)Der Auftraggeber hat der Beurteilung der Zuverlässigkeit des Unternehmers insbesondere die gemäß § 61

Abs. 2 verlangten Nachweise und die gemäß § 61 Abs. 1 zweiter Satz eingeholten Auskünfte zugrunde zu legen.

Ergibt sich aus diesen Bescheinigungen, dass ein rechtskräftiges Urteil im Sinne des § 57 Abs. 1 Z 1 oder 4 vorliegt

oder stellt der Auftraggeber aufgrund dieser Bescheinigungen eine Verfehlung im Sinne des § 57 Abs. 1 Z 5

nachweislich fest oder erlangt der Auftraggeber auf andere Weise von einem solchen Urteil oder einer solchen

Verfehlung nachweislich Kenntnis, so ist bei diesem Unternehmer die geforderte Zuverlässigkeit nicht gegeben,

es sei denn, er macht glaubhaft, dass er trotz dieses Umstandes zuverlässig ist.

2. (2)Zur Glaubhaftmachung im Sinne des Abs. 1 zweiter Satz letzter Halbsatz hat der Unternehmer darzulegen, dass

er konkrete technische, organisatorische oder personelle Maßnahmen getroffen hat, die geeignet sind, das

nochmalige Setzen der betreffenden strafbaren Handlungen bzw. Verfehlungen zu verhindern. Als derartige

Maßnahmen gelten etwa

1. 1.die Einführung eines qualitativ hochwertigen Berichts- und Kontrollwesens,

2. 2.die Einschaltung eines Organs der inneren Revision zur regelmäßigen Überprüfung der Einhaltung der

maßgeblichen Vorschriften,

3. 3.die Einführung von internen Haftungs- und Schadenersatzregelungen zur Einhaltung der maßgeblichen

Vorschriften.
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